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ARTIKEL 5 
 

(1) Eine Vertragspartei, die gemäß den Verträgen, auf denen die Europäische Union beruht, Gegenstand eines 
Defizitverfahrens ist, legt ein Haushalts- und Wirtschaftspartnerschaftsprogramm auf, das eine detaillierte 
Beschreibung der Strukturreformen enthält, die zur Gewährleistung einer wirksamen und dauerhaften Korrektur 
ihres übermäßigen Defizits zu beschließen und umzusetzen sind. Inhalt und Form dieser Programme werden im 
Recht der Europäischen Union festgelegt. Sie werden dem Rat der Europäischen Union und der Europäischen 
Kommission im Rahmen der bestehenden Überwachungsverfahren des Stabilitäts- und Wachstumspakts zur 
Genehmigung vorgelegt werden und auch innerhalb dieses Rahmens überwacht werden. 

(2) Die Umsetzung des Haushalts- und Wirtschaftspartnerschaftsprogramms und die mit diesem Programm in 
Einklang stehenden jährlichen Haushaltspläne werden vom Rat der Europäischen Union und der Europäischen 
Kommission überwacht werden. 


